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OESTRICH-WINKEL 
IM RHEINGAU 

 
 
Aktenzeichen BBH-BL-JA2022 

Dezernat / Fachbereich Eigenbetriebe  

Vorlagenerstellung Thomas Kempenich 
 
Verfahrensgang Termin 

Betriebskommission Baubetriebshof 25.07.2023 

Magistrat 14.08.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 14.09.2023 

Stadtverordnetenversammlung 25.09.2023 
 
 
Feststellung Jahresabschluss 2022 EB Baubetriebshof und Gewinnverwendung 
 
 
 
Beschlussvorschlag 

1. Für den Eigenbetrieb Baubetriebshof Oestrich-Winkel wird der Jahresabschluss für das Jahr 2022 
festgestellt.  
2. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses 2022 weist einen Gewinn von insgesamt -
57.934,48 € aus. Der Gewinn soll auf Vorschlag der Betriebsleitung der Rücklage zugeführt werden. 
 

 
Sachverhalt  

Für den Eigenbetrieb Baubetriebshof Oestrich-Winkel wird der Jahresabschluss für das Jahr 2022 
festgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses 2022 weist einen Gewinn von 
insgesamt -57.934,48 € aus. Der Gewinn soll auf Vorschlag der Betriebsleitung der Rücklage zugeführt 
werden. 
Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.2022 insgesamt 576.049,60 €, davon Stammkapital 25.564,59 € 
und 550.485,01 € aufgelaufene Gewinne in den Rücklagen. Die langfristigen Verbindlichkeiten konnten 
weiter reduziert werden. Der Jahresabschluss 2022 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RHG 
Treuhand GmbH geprüft. 
Der Prüfbericht ist als Anlage beigefügt. 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklärt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dass die Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
Die Wiedergabe des Vermerkes über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ist als 
Anlage 5 dem Prüfbericht beigefügt. 
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Anlage(n) 

1. 22 Baubetriebshof Prüfungsbericht 
 
 
Oestrich – Winkel, 12.07.2023 
 
 
Dezernatsleiter  




